
Besondere Prüfung nach § 67 GSO 
 

Wer die 10. Klasse nicht bestanden hat (nur 1 x Note 6 oder 2 x Note 5), kann durch die "Besondere 

Prüfung" in D/M/L (oder auch 2. Fremdsprache / Englisch auf dem Niveau der ersten Fremdsprache) 

am Ende der Sommerferien trotzdem noch die mittlere Reife und evtl. die Erlaubnis zum Besuch der 

Fachoberschule erreichen.  

 

Die Aufgaben werden zentral für ganz Bayern gestellt.  

 

Zum Bestehen muss mindestens jeweils die Note 4 erreicht werden, eine 5 kann durch eine 3 

ausgeglichen werden.  

 

Für den Besuch der FOS ist ein Schnitt von mind. 3,33 in der Besonderen Prüfung nötig! 

 

Die Teilnehmer bekommen im Rahmen eines E¬Learning-Programms Hilfestellungen zur 

Prüfungsvorbereitung.  

 

Informationen unter:   www.mebis.bayern.de 

 

Die Besondere Prüfung wird nicht am A-E-G, sondern an einem jährlich wechselnden Gymnasium in 

Schwaben durchgeführt. Auch die Korrektur der Prüfungsaufgaben erfolgt extern. 

http://www.mebis.bayern.de/

